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Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT,
KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE


27. FEBRUAR 2024 - Gesetz zur Festlegung verschiedener Anpassungen in Bezug auf Ombudsdienste


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


TITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


TITEL 2 - Abänderungen in Bezug auf Ombudsdienste


KAPITEL 1 - Abänderungen des Gesetzes vom 21. März 1991 zur Umstrukturierung bestimmter öffentlicher Wirtschaftsunternehmen


Art. 2 - Artikel 44 § 1 des Gesetzes vom 21. März 1991 zur Umstrukturierung bestimmter öffentlicher Wirtschaftsunternehmen wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter "fünf Jahren" durch die Wörter "sechs Jahren" ersetzt.

2. Absatz 2 wird aufgehoben.

3. Zwischen Absatz 1 und Absatz 2 werden sechs Absätze mit folgendem Wortlaut eingefügt, die Absatz 2 bis Absatz 7 werden:

"Das Mandat als Mitglied des Ombudsdienstes kann jedoch nur einmal erneuert werden.

Die Erneuerung des Mandats hängt von einer günstigen Bewertung durch eine vom zuständigen Minister bestimmte unabhängige Einrichtung ab, die sechs Monate vor Ende des Mandats erfolgt.

Diese Bewertung beruht insbesondere auf den Ergebnissen der in Artikel 46 erwähnten Jahresberichte, die die Mitglieder des Ombudsdienstes dem zuständigen Minister jährlich vorlegen und die sich auf die Arbeitsweise ihres Ombudsdienstes im vergangenen Jahr und die ordnungsgemäße Ausführung der, je nach Fall, in Artikel 43 § 3, Artikel 43bis § 3 beziehungsweise Artikel 43ter § 3 erwähnten Aufträge beziehen. Das Mandat wird vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass erneuert.

Wird das Mandat eines Mitglieds des Ombudsdienstes nicht erneuert, übt dieses Mitglied sein Amt bis zur Ernennung seines Nachfolgers weiter aus. 

Eine Stellenausschreibung mit Festlegung der Bedingungen für die Einreichung der Bewerbungen wird im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht, wenn das Mandat aufgrund einer ungünstigen Bewertung, des Endes des verlängerten Mandats, einer Pensionierung, eines Rücktritts, einer Abberufung gemäß § 5 oder des Todes des Mitglieds des Ombudsdienstes nicht erneuert wird."


KAPITEL 2 ­ Abänderungen des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes


Art. 3 - Artikel 27 § 3 des Gesetzes vom 29. April 1999 über die Organisation des Elektrizitätsmarktes, ersetzt durch das Gesetz vom 16. März 2007, wird wie folgt abgeändert:

1. In Absatz 1 werden die Wörter "fünf Jahren" durch die Wörter "sechs Jahren" ersetzt.

2. Absatz 2 wird aufgehoben.

3. Zwischen Absatz 1 und Absatz 2 werden sechs Absätze mit folgendem Wortlaut eingefügt, die Absatz 2 bis Absatz 7 werden:

"Das Mandat als Mitglied der Ombudsstelle für Energie kann jedoch nur einmal erneuert werden.

Die Erneuerung des Mandats hängt von einer günstigen Bewertung durch eine vom zuständigen Minister bestimmte unabhängige Einrichtung ab, die sechs Monate vor Ende des Mandats erfolgt.

Bei dieser Bewertung wird unter anderem berücksichtigt, ob die in den Paragraphen 1ter und 15 erwähnte Verpflichtung eingehalten wurde und ob die in den Paragraphen 1 und 1bis erwähnten Aufträge ordnungsgemäß ausgeführt wurden.

Das Mandat wird vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass erneuert.

Wird das Mandat eines Mitglieds der Ombudsstelle für Energie nicht erneuert, übt dieses Mitglied sein Amt bis zur Ernennung seines Nachfolgers weiter aus.

Eine Stellenausschreibung mit Festlegung der Bedingungen für die Einreichung der Bewerbungen wird im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht, wenn das Mandat aufgrund einer ungünstigen Bewertung, des Endes des verlängerten Mandats, der Pensionierung, eines Rücktritts, einer Abberufung gemäß Absatz 14 oder des Todes des Mitglieds der Ombudsstelle für Energie nicht erneuert wird."


TITEL 3 - Übergangsbestimmung


Art. 4 - Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes laufende Mandate werden im Falle einer Erneuerung des Mandats im Hinblick auf die Beschränkung auf eine einzige Erneuerung nicht angerechnet.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 27. Februar 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Die Ministerin der Öffentlichen Unternehmen, der Telekommunikation und der Post
P. DE SUTTER

Die Ministerin der Energie
T. VAN DER STRAETEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

